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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §303 Abs4;

Rechtssatz

Die Wiederaufnahme des Verfahrens auf Grund neu hervorgekommener Tatsachen bietet die Möglichkeit, bisher

unbekannten, aber entscheidungswesentlichen Sachverhaltselementen Rechnung zu tragen; sie dient aber nicht dazu,

bloß die Folgen einer unzutre<enden rechtlichen Würdigung eines o<en gelegten Sachverhaltes zu beseitigen (Hinweis

E 14. Dezember 1995, 94/15/0003).
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